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Adoptionsvereinbarung

„Adoptieren Sie eine Chianti-Rebzeile“

zwischen
Fattoria Sant'Appiano di Cappelli M.G. & C. s.a.a.s.   mit Sitz in Florenz via Carducci 20   in der Person  ihres gesetzlichen Vertreters, Frau Cappelli Maria Grazia
und

Herrn/Frau <Vor- und Nachname>, geboren in <Geburtsort> am <Geburtsdatum>, wohnhaft in <Stadt>, Straße/Hausnr. <Anschrift>





Adoptierender
Die Parteien vereinbaren wie folgt:

Art. 1 – Die Vereinbarung hat eine Dauer von einem Jahr; diese beginnt am Tag der Unterzeichnung und der Einzahlung der vereinbarten Summe bis zum Zeitpunkt der Flaschenabfüllung des Weins, der aus den Trauben der adoptierten Rebzeilen erzeugt wurde.

Durch erneute Zahlung der vereinbarten Summe kann die Adoption verlängert werden.
Art. 2 – Der Mindestbeitrag für die Adoption beträgt EURO 200,00 (fuer Weinfreunden in Europa) und entspricht einem Rebzeilenabschnitt. Dieser Beitrag ist an die Fattoria Sant'Appiano  zu zahlen.

Vor Ablauf der Vereinbarung erhält der adoptierende Weinfreund pro gezahltem Adoptionsbeitrag mindestens 12 Flaschen à 0,75 l. (Die Versandkosten der Flaschen sind inbegriffen). 

Der Adoptierende kann ohne Mehrkosten die Personalisierung der Flaschen durch eine Banderole mit seinem eigenen Namen oder demjenigen einer von ihm genannten Person, der Nummer der Rebzeile/n und der Bezeichnung des zugehörigen Weinbergs anfordern.

Art. 3 – Die Auswahl der Rebzeile und des jeweiligen Abschnitts kann auf den Weinbergen erfolgen, die das Unternehmen zur Adoption freigibt. Anschließend erhält der Adoptierende ein Adoptionszertifikat mit Angabe der „adoptierten Rebzeile“ und des betreffenden Weinbergs.

Art. 4 – Nach dem zweiten Adoptionsjahr in Folge wird am Kopfpfosten der adoptierten Rebzeile der Name des Adoptierenden angebracht, damit die Rebzeile sofort zu finden ist.

Art. 5 – Auf Wunsch wird der Adoptierende per E-Mail über alle im adoptierten Weinberg vorgenommenen winzertechnischen Maßnahmen, über die Lesezeit und die Weinbereitung der Trauben informiert. 

Art. 6 – Auf Anfrage und nach Terminabsprache mit der Fattoria  Sant’Appiano als Eigentümerin der Rebzeile kann der Adoptierende die adoptierte Rebzeile besuchen und der Arbeit im Weinberg beiwohnen, also dem Rebschnitt, dem Biegen und Binden sowie der Weinlese und der anschließenden Vinifikation.

Art. 7 – Der Adoptionsbeitrag gewährt dem Adoptierenden zudem einen Nachlass in Höhe von 15 % auf die Preise der Beherbergungseinrichtungen der Fattoria (agrartouristische Anlage) und in Höhe von 10 % auf die in der Osteria „ANTICA QUERCIA“ genossenen Speisen.

Art. 8 – Jeder Adoptierende, der mindestens zwei Jahre in Folge eine Rebzeile adoptiert hat und einen Freund / Bekannten wirbt, diesen also veranlasst, ebenfalls einen Adoptionsbeitrag zu leisten, erhält bei der eventuellen Leistung eines weiteren Beitrags einen Nachlass in Höhe von 15,00 Euro.

Art. 9 – Die Anzahl der erzeugten Weinflaschen kann je nach Witterungsverhältnissen und Anbautechniken unterschiedlich ausfallen; die mit der Betreuung des Weinbergs betrauten Önologen wählen dabei jeweils den Ansatz, der bestmögliche Qualität in der Flasche verspricht. Die Anzahl der Flaschen ist jedoch niemals geringer als 12.

Art. 10 – Sollte der Weinberg infolge höherer Gewalt (d. h. aufgrund wetterbedingter Ereignisse wie Überschwemmungen, Hagel, Erdrutsche, durch die die Rebzeilen unproduktiv werden) keine Trauben mehr hervorbringen, kann der Adoptierende die Erstattung des gezahlten Beitrags verlangen; andernfalls erhält er von der Fattoria Sant’Appiano  einen Gutschein, der ihn zum Erhalt der Flaschen im darauf folgenden Jahr berechtigt.

Art. 11 – Der Adoptierende ist aus jeglicher Haftung für Schäden befreit, die dem Eigentümer selbst und/oder Dritten bei der Arbeit im Weinberg ggf. direkt oder indirekt durch die adoptierte Rebzeile entstehen sollten.

Art. 12 – Sollte der Eigentümer die Rebzeile während der Adoptionsdauer aus triftigem Grund benötigen (wegen Veräußerung, Geschäftsaufgabe o. ä.), so kann er deren sofortige Verfügbarkeit einfordern. In diesem Fall verpflichtet sich die Fattoria, dem Adoptierenden den gezahlten Beitrag zurückzuerstatten oder ihm eine andere Rebzeile zur Verfügung zu stellen, deren Merkmale denen der zuvor adoptierten Rebzeile ähneln.

Art. 13 –Fattoria Sant’Appiano  muss in jeder Phase auf das übergeordnete Gesamtziel hinarbeiten, d. h. auf den Erhalt eines Flaschenweins höchster Qualitaet.

Art. 14 – Sämtliche Aufwendungen im Rahmen der ordentlichen und außerordentlichen Geschäftstätigkeit gehen zu Lasten der FATTORIA SANT’APPIANO; vom Adoptierenden kann unter keinen Umständen eine Leistung verlangt werden, die über die im Rahmen dieser „Vereinbarung“ getragenen Kosten hinausgeht. 

Nach Studium der Adoptionsvereinbarung entscheide ich mich für die Leistung von_____Adoptionsbeiträgen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von EURO_________

Gelesen, gebilligt und unterzeichnet am _____________________

FATTORIA SANT'APPIANO S.a.a.s.



Der Adoptierende
_________________________




________________________

(Cappelli Maria Grazia)

IBAN IT19 B061 6037 7400 0000 1969 C00
BIC CRFIIT3F
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